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Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung: 

Reines Wohngebiet 
(§ 3 Bau N VO) 

Allgern. Wc;>hngebiet 
(§ 4 BauNVO ) 

2. Maß der baulichen Nutzung : 

3. Bauweise 
• t .~.. I.. ~' . • I. . , - • 

Zahl der Vollgeschosse 
Eichhalden : bergseits I 

talsei t s n 

Steinbößstr. : 
(§ 17 u. 18 Bau. NVO ) 

Grundflächenzahl 
(§ 19 Bau NVO ) 

Geschoßfläche nzaht 
( § 20 Bau NVO ) 

Off ene Bauweise 

(§ 22 Bau NVO ) 

1 500 

- WR .(Steinbößstr. ) 

- WA - (Eichhalden ) 

-z- ; I/li 

- z - = I 

- 0,4 - (Steinbößstr.) 

- 0 -
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Für den Bebauungsplan. dessen räuml icher GeltungsbtZreich violet1 gekennze ichnet 
ist I gelten ausser den planungsrechtlichen Festsetzungen nachstehende Anbau = 
vorschriften . 

9ie Firstrichtung der Gebäude nach den Eintragungen 
Im Bebauungsplan ist verbindlrch. . 

Dachform : Satteldach I Dachaufbauten u. Einschnitte 
sind nicht zuge lassen . 

Dachneigung : 

Grenz - u . Gebäudeabstände 
Summe der seitlichen Grenzabstände 
im Bereich Eichhalde 

M inde stg renz abstand 

Garagen: 

max. 32 0 

Garagen sind im Bereich Eichhalde als Einzel - oder 
Doppelgaragen I zusammen mit dem Nachbarn zu 
errichten u. müssen mindestens LOOm von der . 
Verkehrsfläche zurückgestellt wC2rden-. 
Soweit sie nicht in den HauptbalJKÖrper einbezogcm 
sind I ist Flach - oder Pultdach vorzusehen. 

Dachneigung 60-120 
Dachdeckung : Wellasbest' ~mg. 

Garagen an der Steinbößstr. sollen in den Hauptbau= 
körper einbezogen werden. 

Einfriedigungen: 
An öffentlichen Str~ssen u . Wegen in der Regel 
Scherenzäune max . 0,80 hoc h 
oder Hecken max. L50 hoch 
Unter Anpassung an die Nachbargrundstücke ist 
auf eine einheitliche Ausführung der Einfriedigung 
zu achten. 



GEFERTIGT: TÜBfNGEN J DEN 15. SEPTEMBER 1966 

E~RAMT ; 

STADTVERMESSUNGSAMT : 
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BI LLIGUNG DURCH O'EN GEMEINDERAT: 3.10.1966. 

ÖFFENTLICHE AUFLAGE VOM 24.10.1966 B I S 23.11. 1966. 

BESCHLUSS ALS SATZUNG: 5.12 . 1966-

GENEHMIGT DURCH ERLASS DES REG. PRÄS, VOM 16.3.1967. 

VERÖFFENTLICHUNG UND DAMIT RECHTSVERBINDLICH AM: 5.4.1967 
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Genehmigt Cl urch I::nQ.3 aes. Reg. Prös. Südwürtt.-

Honenz. vom. 1G,: . Q.~ . :1.qk.L_ .... Nr .~ ! tp~!jil 
Z::' { ''t. 

und am __ ..... ~ .. ~ . ~ ..... : .. :q.!q .. T- .. ö~ ~ "tl i t:f, be!c:onnt· 

gemocht. 

z. a. TObingen, den .. ~ . 2:J.q. AC! ~ ~ 

Bürge eisteramt 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


